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RS OGH 1993/11/17 1Ob621/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1993

Norm

ABGB §94

ABGB §140 Aa

Rechtssatz

Die Tatsache vorehelicher Unterhaltsp3ichten eines Ehegatten ist den für die Deckung der angemessenen Bedürfnisse

beider Ehegatten bestimmenden Lebensverhältnissen zuzurechnen. Daher muß der von vorehelichen

Unterhaltsp3ichten betro6ene Ehegatte trotz eigenen Einkommens entsprechend weniger für die Bestreitung der

gemeinsamen Bedürfnisse aufwenden, als wenn er von diesen Unterhaltspflichten nicht betroffen wäre.
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